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Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie 28.02.2023 

Kurzbezeichnung: 
 
Städtisches Förderprogramm zur Dach- und Fassadenbegrünung 
– Sachstandsbericht 

 
Ziel des Förderprogramms: 
Mit der vom Rat beschlossenen Förderung von Dach- und Fassadenbegrünungen soll im 
Stadtgebiet Siegen ein Beitrag zur Verbesserung des lokalen Stadtklimas geleistet werden. 
Insbesondere in stark versiegelten Quartieren der Innenstadt können Dach- und Fassaden-
begrünungen einen Beitrag dazu leisten, die sommerliche Hitzebelastung zu verringern, die 
Staubbindung zu verbessern und die Kühlleistung der Vegetation zu erhöhen. Durch die de-
zentrale Zwischenspeicherung von Regenwasser auf begrünten Dächern wird zudem ein Bei-
trag zur schadlosen Ableitung von Niederschlagswasser bei Starkregenereignissen geleistet. 
 
Anzahl der Anträge: 
Seit Inkrafttreten der Förderrichtlinie am 10. April 2019 wurden 43 Anträge auf Förderung 
von Dachbegrünungsmaßnahmen genehmigt. Für 2023 liegt bereits der erste Antrag vor. 
Hier muss jedoch zunächst die Verabschiedung des Haushaltes abgewartet werden, um fest-
zustellen, ob auch im Jahr 2023 die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für das Programm 
gegeben sind. Ein förderfähiger Antrag für Fassadenbegrünung wurde bisher nicht gestellt. 
 
Höhe der Förderbeträge: 
Gemäß den Förderrichtlinien beträgt die Förderhöhe bei Dachbegrünungen maximal 50 % 
der als förderfähig anerkannten Kosten, pro Quadratmeter höchstens 40 Euro jedoch maxi-
mal 800 Euro pro Maßnahme. 
Insgesamt wurde in 21 Fällen der Förderhöchstbetrag von 800 Euro ausgezahlt; 13 Projekte 
wurden mit einer Förderung zwischen 230 und 720 Euro unterstützt. 
Neun bewilligte Maßnahmen sind noch nicht abgeschlossen. Die Gesamthöhe der ausgezahl-
ten Förderungen betrug bis Ende 2022 insgesamt 22.820,- Euro. 
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Art der geförderten Dachbegrünungen: 
Bei den Maßnahmen handelte es sich ausschließlich um extensive Begrünungen, das heißt 
eine Ansaat und/oder Pflanzung aus hitze- und trockenheitsresistenten Fetthennengewäch-
sen (Sedum-Arten), Gräsern, Stauden und Kräutern. 
 
Seit das Land NRW ebenfalls ein Programm zur Förderung von Dachbegrünungen anbietet, 
das mit höheren Fördersummen vor allem größere Projekte fördert, beziehen sich die Anträ-
ge bei der Stadt Siegen zumeist auf kleine Flächen wie Garagen/Doppelgaragen oder Garten-
schuppen. 
 
Finanzielle Auswirkungen  ja  nein 

Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 
 
      

jährliche Folgekosten 
 
 
 
      

Finanzierung 
Eigenanteil 
 
 
      

Finanzierung 
objektbezogene 
Einzahlungen 
 
      

Abstimmung 
mit dem Kämmerer 

 ist erfolgt. 

 ist nicht erforderlich, 
 da Haushaltsmittel 
 im Haushaltsjahr zur 
 Verfügung stehen. 

 
Veranschlagung 

 im Finanzplan 
 
       

 im Ergebnisplan 
 
       

 Nein  Ja, mit 
 
       

Kostenträger/ 
Investitionscode 
      
Sachkonto 
      

 
Klimaschutz 
 

Klimarelevanz 
 
 

 Nein  
 Ja, positiv 
 Ja, negativ 
 Prüfbedarf 

Veränderungen CO2-
Emissionen 
 

 erhebliche Reduktion 
 geringe Reduktion 
 geringe Erhöhung 
 erhebliche Erhöhung 

Übereinstimmung mit dem Zielen 
bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen 
 

 Ja  
 Nein 
 Unbekannt 

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen? 
 

 Nein  
 Ja  

 
 

Erläuterung Klimarelevanz 
 
 
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 
 
 

 
 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
Dr. Wiedemann 
 
 
Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten 
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig. 




